
622 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP 

Nachdruck vom 28. 6. 2001 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, zuletzt geändert durch das Bundesverfassungsgesetz BGB!. 1 
Nr. xxx/2001, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 18 Abs. 3 wird der Ausdruck „(Artikel 55, Absatz 2)" durch den Ausdruck „(Art. 55 Abs. 3)" 
ersetzt. 

2. In Art. 18 Abs. 4 wird der Ausdruck „die Geschäftsordnung" durch den Ausdruck „das Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des Nationalrates" ersetzt. 

3. Art. 21 Abs. / lautet: 

„( 1) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten des Dienst
rechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der 
Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände, soweit für alle diese Angelegenheiten in Abs. 2, in 
Art. 14 Abs. 2, Abs. 3 lit. d und Abs. 5 lit. c und in Art. 14a Abs. 2 Jit. e und Abs. 3 lit. b nicht anderes 
bestimmt ist. Über Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstverhältnissen entscheiden die Gerichte." 

4. In Art. 21 Abs. 6 wird der Ausdruck „Abs. 6" durch den Ausdruck „Abs. 5" ersetzt. 

5. In Art. 23b Abs. 2 werden das Wort „Hochschullehrer" durch das Wort „Universitätslehrer" und das 
Wort „Hochschullehrers" durch das Wort „Universitätslehrers" ersetzt. 

6. In Art. 23e Abs. 5 wird der Ausdruck „Abs. 2" durch den Ausdruck „Abs. 3" ersetzt. 

7. In Art. 23f Abs. 1 bis 3 wird das Wort „Amsterdam" durch das W011 „Nizza" ersetzt. 

8. In Art. 39 Abs. 2 wird der Ausdruck „die Geschäftsordnung des Nationalrates" durch den Ausdruck „das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates" ersetzt. 

9. In Art. 91 Abs. 2 wird das Wort „Geschworne" durch das Wort „Geschworene" ersetzt. 

10. In Art. 147 Abs. 2 erster Satz werden nach den Worten „diese Mitglieder" die Worte „und 
Ersatzmitglieder" eingefügt. 

1 /. In Art. 151 Abs. 25 wird der Ausdruck „31. November 2000" durch den Ausdruck „24. November 
2000" ersetzt. 

12. Art. 151wirdfolgenderAbs.2xangefügt: 

„(2x) In der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2001 treten in Kraft: 
1. Art. 18 Abs. 3 und Art. 23e Abs. 5 mit l. Jänner 1997; 
2. Art. 21 Abs. 1 und Abs. 6 mit 1. Jänner 1999; 
3. Art. 147 Abs. 2 erster Satz mit 1. August 1999; 
4. Art. 18 Abs. 4, Art. 23b Abs. 2, Art. 23f Abs. 1 bis 3, Art. 39 Abs. 2 und Art. 91 Abs. 2 

gleichzeitig mit dem Vertrag von Nizza. Der Bundeskanzler hat diesen Zeitpunkt im Bundes
gesetzblatt 1 kundzumachen." 
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Probleme: 

622 der Beilagen 

Vorblatt 

Der Abschluss des Vertrages von Nizza macht eine Änderung des B-VG erforderlich, weil Art. 23f B-VG 
ausdrücklich auf den Vertrag von Amsterdam verweist. 

Im B-VG enthaltene Fehlzitate und Redaktionsversehen. 

Ziele und Inhalt: 

Vornahme entsprechender Änderungen und legistischer Anpassungen des B-VG. 

Alternativen: 

Zu der im Hinblick auf den Vertrag von Nizza erforderlichen Anpassung des B-VG keine, im Übrigen 
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Soweit die Änderungen nicht im Hinblick auf den Vertrag von Nizza erforderlich sind, fallen sie nicht in 
den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union. 
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Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

622 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

3 

Der Abschluss des Vertrages von Nizza und im B-VG enthaltene Fehlzitate und Redaktionsversehen 
machen Änderungen und legistische Anpassungen des B-VG erforderlich. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. 

Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesverfassungsgesetz auf 
Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG („Bundesverfass.ung"). 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (Art. 18 Abs. 3), Z 5 (Art. 23b Abs. 2) und Z 6 (Art. 23e Abs. 5): 
Zitierungsanpassungen und Bereinigungen von Redaktionsversehen. 

Zu Z 2 (Art. 18 Abs. 4) und Z 8 (Art. 39 Abs. 2): 
Durch diese Änderungen sollen zwei aus Anlass der B-VG-Novelle BGB!. Nr. 15511961 unterlaufene 
Redaktionsversehen bereinigt werden (in den Bestimmungen wird noch auf die frühere autonome 
Geschäftsordnung des Nationalrates Bezug genommen). 

Zu Z 3 (Art. 21 Abs. 1) und Z 4 (Art. 21 Abs. 6): 
Durch diese Änderungen sollen zwei aus Anlass der B-VG-Novelle BGBI. 1 Nr. 8/1999 unterlaufene 
Redaktionsversehen bereinigt werden. 
Die Aufzählung der von der Generalklausel des Art. 21 Abs. 1 B-VG ausgenommenen Bestimmungen ist 
unvollständig, da die Art. 14 Abs. 5 lit. c und Art. l 4a Abs. 2 lit. e und Abs. 3 lit. b ebenfalls Aus
nahmeregelungen enthalten (vgl. Martin, in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht [ 1999], 
FN 184 ). Die Neufassung soll klarstellen, dass diesen Bestimmungen durch Z 3 der B-VG-Novelle 
BGB!. 1 Nr. 8/1999 nicht (materiell) derogiert werden sollte. 

Zu Z 7 (Art. 23f): 
In den Abs. 1 bis 3 soll die (statische) Verweisung auf den Vertrag von Amsterdam durch eine eben 
solche auf den Vertrag von Nizza ersetzt werden. 

Zu Z 9 (Art. 91 Abs. 2): 
Die Verwendung des Ausdruckes „Geschworene" entspricht dem heutigen allgemeinen Sprachgebrauch 
und der einfachgesetzlichen Rechtslage (vgl. das Geschworenen- und Schöffengesetz 1990). 

Zu Z 10 (Art. 147 Abs. 2 erster Satz): 
Der Ausdruck „diese Mitglieder" im zweiten Halbsatz des Art. 147 Abs. 2 erster Satz bezieht sich auf 
Grund eines aus Anlass der B-VG-Novelle 1929 unterlaufenen Redaktionsversehens nicht nur auf die 
Mitglieder im technischen Sinn, sondern auch auf die - im ersten Halbsatz ebenfalls genannten -
Ersatzmitglieder. Die Formulierung soll daher entsprechend richtig gestellt werden, so wie dies für 
Art. 147 Abs. 6 B-VG bereits durch Z 5 der B-VG-Novelle BGBI. 1 Nr. 148/1999 geschehen ist. 

Zu Z 11 (Art. 151 Abs. 25): 
Beseitigung eines Redaktionsversehens. Ganz abgesehen davon, dass ein 31. November nicht existiert, 
wäre die In-Kraft-Tretens-Bestimmung des Art. 151Abs.6 Z 3 B-VG in jenem Zeitpunkt außer Kraft zu 
setzen gewesen, in dem die Nachfolgeregelung des Art. 151 Abs. 7 in Kraft getreten ist, also mit Ablauf 
des Tages der Herausgabe und Versendung der Nummer 114/2000 des Bundesgesetzblattes 1. 

Zu Z 12 (Art. 151Abs.2x): 
Als Termine für das In-Kraft-Treten der Bereinigungen von Redaktionsversehen wurden grundsätzlich die 
In-Kraft-Tretens-Daten jener B-VG-Novellen bestimmt, aus deren Anlass die Redaktionsversehen 
unterlaufen sind. Als Termin für das In-Kraft-Treten der Änderung des Art. 147 Abs. 2 erster Satz wurde 
der l. August 1999 bestimmt, das ist jener Tag, mit dem die mit der Änderung in sachlichem 
Zusammenhang stehende B-VG-Novelle BGBI. 1 Nr. 148/1999 in Kraft getreten ist. 
Entsprechend der bisherigen legistischen Praxis (vgl. Art. 151 Abs. 11 Z 2 und Abs. 19) soll der neue 
Art. 23f gleichzeitig mit dem Vertrag von Nizza in Kraft treten; es liegt nahe, auch die sonstigen 
Änderungen mit diesem Zeitpunkt in Kraft zu setzen. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

Zu Z 1 (Art. 18 Abs. 3) und Z 2 (Art. 18 Abs. 4): 

Artikel 18. ( 1) und (2) ... 

(3) Wenn die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsgemäß 
einer Beschlußfassung des Nationalrates bedürfen, zur Abwehr eines offen
kundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu 
einer Zeit notwendig wird, in der der Nationalrat nicht versammelt ist, nicht 
rechtzeitig zusammentreten kann oder in seiner Tätigkeit durch höhere Gewalt 
behindert ist, kann der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung 
unter seiner und deren Verantwortlichkeit diese Maßnahmen durch vorläufige 
gesetzändernde Verordnungen treffen. Die Bundesregierung hat ihren Vor
schlag im Einvernehmen mit dem vom Hauptausschuß des Nationalrates einzu
setzenden ständigen Unterausschuß (Artikel 55, Absatz 2) zu erstatten. Eine 
solche Verordnung bedarf der Gegenzeichnung der Bundesregierung. 

(4) Jede nach Absatz 3 erlassene Verordnung ist von der Bundesregierung 
unverzüglich dem Nationalrat vorzulegen, den der Bundespräsident, falls der 
Nationalrat in diesem Zeitpunkt keine Tagung hat, während der Tagung aber 
der Präsident des Nationalrates für einen der der Vorlage folgenden acht Tage 
einzuberufen hat. Binnen vier Wochen nach der Vorlage hat der Nationalrat 
entweder an Stelle der Verordnung ein entsprechendes Bundesgesetz zu be
schließen oder durch Beschluß das Verlangen zu stellen, daß die Verordnung 
von der Bundesregierung sofort außer Kraft gesetzt wird. Im letzterwähnten 
Fall muß die Bundesregierung diesem Verlangen sofort entsprechen. Zum 
Zweck der rechtzeitigen Beschlußfassung des Nationalrates hat der Präsident 
die Vorlage spätestens am vorletzten Tag der vierwöchigen Frist zur Abstim
mung zu stellen; die näheren Bestimmungen trifft die Geschäftsordnung. Wird 
die Verordnung nach den vorhergehenden Bestimmungen von der Bundesre
gierung aufgehoben, treten mit dem Tag des Inkrafttretens der Aufhebung die 
gesetzlichen Bestimmungen wieder in Wirksamkeit, die durch die Verordnung 
aufgehoben worden waren. 

(5) ... 

Zu Z 3 (Art. 21 Abs. 1) und Z 4 (Art. 21 Abs. 6): 

Artikel 21. ( l) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 18. ( l) und (2) ... 

(3) Wenn die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsgemäß 
einer Beschlussfassung des Nationalrates bedürfen, zur Abwehr eines offen
kundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu 
einer Zeit notwendig wird, in der der Nationalrat nicht versammelt ist, nicht 
rechtzeitig zusammentreten kann oder in seiner Tätigkeit durch höhere Gewalt 
behindert ist, kann der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung 
unter seiner und deren Verantwortlichkeit diese Maßnahmen durch vorläufige 
gesetzändernde Verordnungen treffen. Die Bundesregierung hat ihren Vor
schlag im Einvernehmen mit dem vom Hauptausschuss des Nationalrates ein
zusetzenden ständigen Unterausschuss (Art. 55 Abs. 3) zu erstatten. Eine sol
che Verordnung bedarf der Gegenzeichnung der Bundesregierung. 

(4) Jede nach Absatz 3 erlassene Verordnung ist von der Bundesregierung 
unverzüglich dem Nationalrat vorzulegen, den der Bundespräsident, falls der 
Nationalrat in diesem Zeitpunkt keine Tagung hat, während der Tagung aber 
der Präsident des Nationalrates für einen der der Vorlage folgenden acht Tage 
einzuberufen hat. Binnen vier Wochen nach der Vorlage hat der Nationalrat 
entweder an Stelle der Verordnung ein entsprechendes Bundesgesetz zu be
schließen oder durch Beschluss das Verlangen zu stellen, dass die Verordnung 
von der Bundesregierung sofort außer Kraft gesetzt wird. Im letzterwähnten 
Fall muss die Bundesregierung diesem Verlangen sofort entsprechen. Zum 
Zweck der rechtzeitigen Beschlussfassung des Nationalrates hat der Präsident 
die Vorlage spätestens am vorletzten Tag der vierwöchigen Frist zur Abstim
mung zu stellen; die näheren Bestimmungen trifft das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates. Wird die Verordnung nach den vorherge
henden Bestimmungen von der Bundesregierung aufgehoben, treten mit dem 
Tag des In-Kraft-Tretens der Aufhebung die gesetzlichen Bestimmungen wie
der in Wirksamkeit, die durch die Verordnung aufgehoben worden waren. 

(5) ... 

Artikel 21. (l) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes 
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Geltende Fassung: 

und des Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, der Gemein
den und der Gemeindeverbände, soweit für alle diese Angelegenheiten im 
Abs. 2 und im Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3 lit. d nicht anderes bestimmt ist. Über 
Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstverhältnissen entscheiden die Gerichte. 

(2) bis (5) ... 

(6) In den Fällen des Abs. 6 besteht kein Anspruch auf eine gleichwertige 
Verwendung. 

Zu Z 5 (Art. 23b Abs. 2): 

Artikel 23b. ( 1) ... 

(2) Hochschullehrer können eine Tätigkeit in Forschung und Lehre und die 
Prüfungstätigkeit auch während der Zugehörigkeit zum Europäischen Parla
ment fortsetzen. Die Dienstbezüge für diese Tätigkeit sind entsprechend den 
tatsächlich erbrachten Leistungen zu bemessen, dürfen aber 25% der Bezüge 
eines Hochschullehrers nicht übersteigen. 

(3) ... 

Zu Z 6 (Art. 23e Abs. 5): 

Artikel 23e. (1) bis (4) ... 

(5) Die Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Nationalrates gemäß den 
Abs. 1 bis 4 obliegt grundsätzlich dessen Hauptausschuß. Die näheren Be
stimmungen hiezu werden durch das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates getroffen. Dabei kann insbesondere geregelt werden, inwie
weit für die Behandlung von Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union 
anstelle des Hauptausschusses ein eigener ständiger Unterausschuß des Haupt
ausschusses zuständig ist und die W ahmehmung der Zuständigkeiten gemäß 
den Abs. 1 bis 4 dem Nationalrat selbst vorbehalten ist. Für den ständigen Un
terausschuß gilt Art. 55 Abs. 2. 

(6) ... 

Zu Z 7 (Art. 23f): 

Artikel 23f. ( 1) Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und Sicher -
heitspolitik der Europäischen Union auf Grund des Titels V des Vertrages über 
die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Amsterdam mit. Dies 

Vorgeschlagene Fassung: 

und des Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, der Gemein
den und der Gemeindeverbände, soweit für alle diese Angelegenheiten in 
Abs. 2, in Art. 14 Abs. 2, Abs. 3 lit. d und Abs. 5 lit. c und in Art. l 4a Abs. 2 
lit. e und Abs. 3 lit. b nicht anderes bestimmt ist. Über Streitigkeiten aus ver
traglichen Dienstverhältnissen entscheiden die Gerichte. 

(2) bis (5) ... 

(6) In den Fällen des Abs. 5 besteht kein Anspruch auf eine gleichwertige 
Verwendung. 

Artikel 23b. ( 1) ... 

(2) Universitätslehrer können eine Tätigkeit in Forschung und Lehre und die 
Prüfungstätigkeit auch während der Zugehörigkeit zum Europäischen Parla
ment fortsetzen. Die Dienstbezüge für diese Tätigkeit sind entsprechend den 
tatsächlich erbrachten Leistungen zu bemessen, dürfen aber 25% der Bezüge 
eines Universitätslehrers nicht übersteigen. 

(3) ... 

Artikel 23e. (1) bis (4) ... 

(5) Die Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Nationalrates gemäß den 
Abs. 1 bis 4 obliegt grundsätzlich dessen Hauptausschuss. Die näheren Be
stimmungen hiezu werden durch das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates getroffen. Dabei kann insbesondere geregelt werden, inwie
weit für die Behandlung von Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union 
anstelle des Hauptausschusses ein eigener ständiger Unterausschuss des 
Hauptausschusses zuständig ist und die Wahrnehmung der Zuständigkeiten 
gemäß den Abs. 1 bis 4 dem Nationalrat selbst vorbehalten ist. Für den ständi
gen Unterausschuss gilt Art. 55 Abs. 3. 

(6) ... 

Artikel 23f. (1) Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und Sicher
heitspolitik der Europäischen Union auf Grund des Titels V des Vertrages über 
die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza mit. Dies 
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Geltende Fassung: 

schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 17 Abs. 2 dieses Vertrages 
sowie an Maßnahmen ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem 
oder mehreren dritten Ländern ausgesetzt, eingeschränkt oder vollständig ein
gestellt werden. Beschlüsse des Europäischen Rates zu einer gemeinsamen 
Verteidigung der Europäischen Union sowie zu einer Integration der Westeu
ropäischen Union in die Europäische Union bedürfen der Beschlußfassung des 
Nationalrates und des Bundesrates in sinngemäßer Anwendung des Art. 44 
Abs. 1und2. 

(2) Für Beschlüsse im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits
politik der Europäischen Union auf Grund des Titels V sowie für Beschlüsse 
im Rahmen der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
auf Grund des Titels VI des Vertrages über die Europäische Union in der Fas
sung des Vertrages von Amsterdam gilt Art. 23e Abs. 2 bis 5. 

(3) Bei Beschlüssen betreffend friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampf
einsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maß
nahmen sowie bei Beschlüssen gemäß Art. 17 des Vertrages über die Europäi
sche Union in der Fassung des Vertrages von Amsterdam betreffend die 
schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und die enge
ren institutionellen Beziehungen zur Westeuropäischen Union ist das Stimm
recht im Einvernehmen zwischen dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten auszuüben. 

( 4) Eine Zustimmung zu Maßnahmen gemäß Abs. 3 darf, wenn der zu fas
sende Beschluß eine Verpflichtung Österreichs zur Entsendung von Einheiten 
oder einzelnen Personen bewirken würde, nur unter dem Vorbehalt gegeben 
werden, daß es diesbezüglich noch der Durchführung des für die Entsendung 
von Einheiten oder einzelnen Personen in das Ausland verfassungsrechtlich 
vorgesehenen Verfahrens bedarf. 

Zu Z 8 (Art. 39 Abs. 2): 

Artikel 39. ( 1) ... 

(2) In der Bundesversammlung wird die Geschäftsordnung des Nationalrates 
sinngemäß angewendet. 

(3) ... 

Vorgeschlagene Fassung: 

schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 17 Abs. 2 dieses Vertrages 
sowie an Maßnahmen ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem 
oder mehreren dritten Ländern ausgesetzt, eingeschränkt oder vollständig ein
gestellt werden. Beschlüsse des Europäischen Rates zu einer gemeinsamen 
Verteidigung der Europäischen Union sowie zu einer Integration der Westeu
ropäischen Union in die Europäische Union bedürfen der Beschlussfassung des 
Nationalrates und des Bundesrates in sinngemäßer Anwendung des Art. 44 
Abs. 1und2. 

(2) Für Beschlüsse im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits
politik der Europäischen Union auf Grund des Titels V sowie für Beschlüsse 
im Rahmen der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
auf Grund des Titels VI des Vertrages über die Europäische Union in der Fas
sung des Vertrages von Nizza gilt Art. 23e Abs.-2 bis 5. 

(3) Bei Beschlüssen betreffend friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampf
einsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maß
nahmen sowie bei Beschlüssen gemäß Art. 17 des Vertrages über die Europäi
sche Union in der Fassung des Vertrages von Nizza betreffend die schrittweise 
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und die engeren institu
tionellen Beziehungen zur Westeuropäischen Union ist das Stimmrecht im 
Einvernehmen zwischen dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten auszuüben. 

(4) Eine Zustimmung zu Maßnahmen gemäß Abs. 3 darf, wenn der zu fas
sende Beschluss eine Verpflichtung Österreichs zur Entsendung von Einheiten 
oder einzelnen Personen bewirken würde, nur unter dem Vorbehalt gegeben 
werden, dass es diesbezüglich noch der Durchführung des für die Entsendung 
von Einheiten oder einzelnen Personen in das Ausland verfassungsrechtlich 
vorgesehenen Verfahrens bedarf. 

Artikel 39. ( l) ... 

(2) In der Bundesversammlung wird das Bundesgesetz über die Geschäfts
ordnung des Nationalrates sinngemäß angewendet. 

(3) ... 
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Geltende Fassung: 

Zu Z 9 (Art. 91 Abs. 2): 

Artikel 91. ( l) ... 

(2) Bei den mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen, die das Gesetz zu 
bezeichnen hat, sowie bei allen politischen Verbrechen und Vergehen ent
scheiden Geschworne über die Schuld des Angeklagten. 

(3) ... 

Zu Z 10 (Art. 147 Abs. 2 erster Satz): 

Artikel 147. (1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, 
einem Vizepräsidenten, zwölf weiteren Mitgliedern und sechs Ersatzmitglie
dern. 

(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten, sechs weitere Mitglieder und drei 
Ersatzmitglieder ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregie
rung; diese Mitglieder sind aus dem Kreis der Richter, Verwaltungsbeamten 
und Professoren eines rechtswissenschaftlichen Faches an einer Universität zu 
entnehmen .. . 

(3) bis (7) .. . 

Zu Z 11 (Art. 151 Abs. 25) und Z 12 (Art. 151 Abs. 2x): 

Artikel 151. ( l) bis (24) ... 

(25) Art. 11 Abs. 8 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 1 
Nr. 114/2000 tritt mit 1. Dezember 2000 in Kraft. Art. 151 Abs. 6 Z 3 tritt mit 
Ablauf des 31. November 2000 außer Kraft. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 91. (1) ... 

(2) Bei den mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen, die das Gesetz zu 
bezeichnen hat, sowie bei allen politischen Verbrechen und Vergehen ent
scheiden Geschworene über die Schuld des Angeklagten. 

(3) ... 

Artikel 147. (1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, 
einem Vizepräsidenten, zwölf weiteren Mitgliedern und sechs Ersatzmitglie
dern. 

(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten, sechs weitere Mitglieder und drei 
Ersatzmitglieder ernennt der Bundespräsident· auf Vorschlag der Bundesregie
rung; diese Mitglieder und Ersatzmitglieder sind aus dem Kreis der Richter, 
Verwaltungsbeamten und Professoren eines rechtswissenschaftlichen Faches 
an einer Universität zu entnehmen ... 

(3) bis (7) ... 

Artikel 151. ( 1) bis (24) ... 

(25) Art. 11 Abs. 8 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 1 
Nr. 114/2000 tritt mit 1. Dezember 2000 in Kraft. Art. 151 Abs. 6 Z 3 tritt mit 
Ablauf des 24. November 2000 außer Kraft. 

(2x) In der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2001 
treten in Kraft: 

1. Art. 18 Abs. 3 und Art. 23e Abs. 5 mit 1. Jänner 1997; 
2. Art. 21 Abs. l und Abs. 6 mit l. Jänner 1999; 
3. Art. 147 Abs. 2 erster Satz mit 1. August 1999; 
4. Art. 18 Abs. 4, Art. 23b Abs. 2, Art. 23f Abs. l bis 3, Art. 39 Abs. 2 

und Art. 91 Abs. 2 gleichzeitig mit dem Vertrag von Nizza. Der Bun
deskanzler hat diesen Zeitpunkt im Bundesgesetzblatt 1 kundzumachen. 
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